8.1.1. Meldepflichten nach dem § 6 Infektionsschutzgesetz 

für Alten- und Pflegeheime

Namentlich zu melden ist:

(der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an:

· Botulismus

· Cholera

· Diphtherie

· humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen

· akuter Virushepatitis

· enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)

· virusbedingtem hämorrhagischen Fieber

· Masern

· Meningokokken - Meningitis oder - Sepsis

· Milzbrand

· Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt)

· Pest

· Tollwut

· Typhus abdominalis / Paratyphus

( die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein

     bakterioligischer Nachweis nicht vorliegt

( der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung

     oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn

· eine Person betroffen ist, die in der Küche oder Pflege arbeitet und mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen in Berührung kommt

· zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird

( das Auftreten

· einer bedrohlichen Krankheit oder

· von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird,

     wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und 

     Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen.

( Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen

     ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch

     nichtnamentlich zu melden.
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